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Norm

AVG §8;

EichstellenV 2004 §10 Abs6;

EichstellenV 2004 §11;

EichstellenV 2004 §3;

EichstellenV 2004 §4;

MEG 1950 §35;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die Vorschriften des § 35 MEG und die §§ 3, 4, 10 und 11 der EichstellenV 2004 lassen erkennen, dass es Aufgabe der

Behörde ist, die Voraussetzungen für die Ermächtigung einer Eichstelle von amtswegen zu prüfen, allfällige Mängel

abzustellen und die Ermächtigung bei Wegfall der Erfordernisse für die Ermächtigung bzw. bei Fortbestehen der

Mängel trotz Vorgehens nach § 10 Abs. 6 EichstellenV 2004 zu entziehen oder einzuschränken. Dass einer anderen -

von der überprüften Eichstelle verschiedenen - Eichstelle in einem solchen Verfahren Parteistellung zukäme, ist zu

verneinen, weil sie dadurch in ihrer Rechtssphäre nicht unmittelbar betro?en ist.Die Vorschriften des Paragraph 35,

MEG und die Paragraphen 3, 4, 10 und 11 der EichstellenV 2004 lassen erkennen, dass es Aufgabe der Behörde ist, die

Voraussetzungen für die Ermächtigung einer Eichstelle von amtswegen zu prüfen, allfällige Mängel abzustellen und die

Ermächtigung bei Wegfall der Erfordernisse für die Ermächtigung bzw. bei Fortbestehen der Mängel trotz Vorgehens

nach Paragraph 10, Absatz 6, EichstellenV 2004 zu entziehen oder einzuschränken. Dass einer anderen - von der

überprüften Eichstelle verschiedenen - Eichstelle in einem solchen Verfahren Parteistellung zukäme, ist zu verneinen,

weil sie dadurch in ihrer Rechtssphäre nicht unmittelbar betroffen ist.
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